
 
 

 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. H. Van Aken, Münster 

Stv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. D. Tschöpe, Bad Oeynhausen 
Geschäftsstelle: Gartenstraße 210-214, 48147 Münster 

Termine 
Samstag/ Sonntag, 14./ 15.05.2022 Herne 

Samstag/ Sonntag, 29./30.10.2022 Gütersloh 

Uhrzeit 
jeweils 09:00 – 16:30 Uhr 
 

Veranstaltungsort Gütersloh 
33334 Gütersloh, Zentrale Akademie für Berufe im 
Gesundheitswesen GmbH, Hermann-Simon-Str. 7 
 
Veranstaltungsort Herne auf Anfrage 

44627 Herne, Fortbildungsakademie Mont-Cenis 
Herne, Mont-Cenis-Platz 1 
 
 

 Medizinische Fachangestellte 

und Angehörige anderer Medizinischer Fachberufe 
 

 

Notfallmanagement  

Erweiterte Notfallkompetenz 
 

 
 

 

 

 

Inhalt  
 

► Notfallsituationen  
 

► Notfallmaßnahmen bei vaskulären 

Erkrankungen einleiten  
 

► Herzinfarkt  
 

► Schlaganfall  
 

► Notfallmaßnahmen bei 

Stoffwechselerkrankungen einleiten  
 

► Hypoglykämie bei Diabetes  
 

► Diabetisches Koma  
 

► Exsikkose  
 

► In Notfällen bei abdominellen Erkrankungen 

angemessen handeln  
 

► Magen-Darmblutung, Magenperforation  
 

► Ileus  
 

► Peritonitis  
 

► Appendizitis  
 

► Bei traumatologischen Erkrankungen 

angemessen handeln  
 

► Notfallmanagement  
 

► Rahmenbedingungen sicherstellen und Einsatz 

koordinieren  

 

 

 

 

► Aufgabenbereiche  
 

► Verantwortung für Notfallmedikamente und -

geräte übernehmen  
 

► Notfallmedikamentenbestand  
 

► Inhalt des Notfallkoffers  

 
Abschließende Lernerfolgskontrolle 



 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. H. Van Aken, Münster 

Stv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. D. Tschöpe, Bad Oeynhausen 
Geschäftsstelle: Gartenstraße 210-214, 48147 Münster 

 
 

Notfallmanagement  

Erweiterte Notfallkompetenz 
 
Für Medizinische Fachangestellte (MFA) existiert, über den Tätigkeitsbereich gemäß Ausbildungsordnung 

hinaus, ein mittlerweile vielfältiges Qualifizierungs- und Fortbildungsangebot. Durch das Übernehmen von 

delegierbaren Leistungen in der ambulanten Praxis entlasten sie den Hausarzt bei der Sicherstellung einer 

umfassenden Patientenbetreuung.  

Um auf Notfallsituationen kompetent reagieren zu können ist es notwendig, über ausgewählte 

pathophysiologische Kenntnisse zu verfügen. 

Bestandteile dieses Fortbildungsseminars zum Erwerb der erweiterten Notfallkompetenz sind die theoretische 

Vermittlung von Inhalten zu lebensbedrohlichen Erkrankungen, der Traumatologie und sonstigen Notfällen 

sowie das Erkennen und Ergreifen von Erstversorgungsmaßnahmen bis zur Übergabe des Patienten an den 

Rettungsdienst.                                                                                                                                                                

Die erfolgreiche Teilnahme wird nach einer abschließenden theoretischen Lernerfolgskontrolle bescheinigt 

 
 

Wissenschaftliche Leitung Gütersloh 

Dr. Achim Röper 

Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin, Klinikum Bielefeld, Bielefeld  
  

Wissenschaftliche Leitung Herne 

Ludger Mittelstädt 

Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Marienhospital Witten 
 
 

 

Teilnehmergebühren 

€  459,00 Praxisinhaber Mitglied der Akademie 

€  549,00 Praxisinhaber Nichtmitglied der Akademie 

€  375,00 Arbeitslos / Elternzeit 
 

Begrenzte Teilnehmerzahl! 
 

 

 

Auskunft und schriftliche Anmeldung 

Akademie für medizinische Fortbildung der ÄKWL 
und der KVWL, Postfach 40 67, 48022 Münster,  
Ansprechpartnerin: Nina Wortmann,  
Tel.: 0251 929 - 2238, Fax: 0251 929 – 27 2238,  
E-Mail: nina.wortmann@aekwl.de 
 

 
 

 
 

Stand:21.03.2022/wor 

Nutzen Sie den Online-Fortbildungskatalog oder 
die Fortbildungs-App der Akademie für medizin-
ische Fortbildung der ÄKWL und der KVWL, um 
sich zu der Veranstaltung anzumelden: 
 

www.akademie-wl.de/katalog 

www.akademie-wl.de/app 

www.akademie-wl.de/notfall 

 

 

Die Fortbildung ist in vollem Umfang auf die 
Spezialisierungsqualifikation „Entlastende Ver-
sorgungsassistentin“ (EVA) bzw. Nichtärztliche 
Praxisassistentin (NäPA) für den hausärztlichen 
Bereich anrechenbar. 

Die Inhalte des Anhanges 2 der BGG/GUV-G 948 laut DGUV Vorschrift 1, sind berücksichtigt. ((3) Der 
Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitabständen von drei Jahren fortgebildet 
werden.) 
 


